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1. Die Kommission hat dem Rat den obengenannten Vorschlag1, der sich auf Artikel 207 Absatz 

2 AEUV stützt, am 11. April 2013 übermittelt. 

2. Das Europäische Parlament hat seinen Standpunkt in erster Lesung am 16. April 2014 

festgelegt.2 

3. Der Vorsitzende des Ausschusses für internationalen Handel des Europäischen Parlaments hat 

in einem Schreiben vom 30. Januar 2018 an den Präsidenten des AStV erklärt, dass das 

Europäische Parlament in seiner zweiten Lesung den Standpunkt des Rates in erster Lesung 

(nach Überarbeitung durch die Rechts- und Sprachsachverständigen) ohne Abänderungen 

billigen dürfte. 

                                                 
1 Dok. 8495/13. 
2 Dok. 8728/14. 
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Im Anschluss an informelle Gespräche zwischen dem Rat und dem Europäischen Parlament 

hat der Ausschuss der Ständigen Vertreter am 7. Februar 2018 einen Kompromisstext 

gebilligt. 

4. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird ersucht, dem Rat vorzuschlagen, dass er 

– den Standpunkt des Rates in erster Lesung in der Fassung des Dokuments 5700/18 und 

die Begründung in der Fassung des Dokuments 5700/18 ADD 1 mit den Gegenstimmen 

der britischen und der schwedischen Delegation auf einer seiner nächsten Tagungen als 

A-Punkt annimmt; 

– beschließt, die im Addendum enthaltenen Erklärungen in das Protokoll über die 

betreffende Tagung aufzunehmen. 
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